
74 Solon's Verfassung. § 42.

Solon, der bisher schon die Seele der öffentlichen Unter¬
nehmungen war, erhielt den Auftrag, durch Gesetze den Frieden
zwischen den drei Parteien herzustellen.

Er hatte das Vertrauen seiner Mitbürger gewonnen: 1) durch
die Wiedereroberung von Salamis (um 604). Die Athener
hatten nämlich Salamis an die Megarer verloren, und alle Versuche,
die Insel wieder zu erobern, mißlangen, so daß man bei Todesstrafe
verbot, die Wiedereroberung derselben vorzuschlagen. Solon aber be¬
wog durch seine im verstellten Wahnsinne deklamirte Elegie die Athener
zur Erneuerung des Krieges; er selbst wurde Anführer, lockte die Me¬
garer nach Attica hinüber, ließ sie durch seine als Frauen verkleidete
Mannschaft ermorden, und als nachher die Entscheidung den Spar¬
tanern überlassen wurde, soll er durch Einschiebung eines Verses in
die Ilias seinem Vaterlande zum Besitze der Insel verholfen haben.
2) durch den ersten heiligen Krieg. Die Crisäer hatten nicht
nur von den durch ihr Gebiet nach Delphi ziehenden Kaufleuten und
Wallfahrern harte Abgaben erpreßt, sondern auch den Tempel des
Apollo selbst geplündert und die dort anwesenden Fremden ermordet.
Solon bewog die Amphiktyonen zum Kriege gegen Crisa; die Stadt
ward unterworfen; ihr Hasenort Cirrha hielt sich lange durch Zufuhr
von der Seeseite. Nach seinem Falle ward er zerstört, die Einwohner
als Sklaven verkauft und das Gebiet einem Orakelspruche zufolge dem
pythischen Apollo geweiht.

Die wesentlichste Umgestaltung der Verfassung Athen's
bestand darin, daß Solon allen freien Bürgern die Betheiligung
an der Staatsverwaltung möglich machte, indem er das Ein¬
kommen und zwar den Reinertrag des Grundbesitzes als Maßstab
politischer Berechtigung annahm. Er bildete 4 Vermögensklassen:
1) die erste (nfVTaxooio/uéót/uvoi) mit einem durchschnittlichen reinen
Einkommen von 500 Scheffeln Gerste oder einem entsprechenden
Maaße von Wein und Oel, 2) die zweite enthielt diejenigen
(inmuQ, welche 300 Scheffel gewannen und noch ein Streitroß
halten konnten, 3) die dritte solche {UvylTui), welche 150 Scheffel
hatten, 4) die vierte die g), welche einen geringeren Ertrag
oder nur Vermögen in Capitalien hatten. Die drei ersten Klassen
bildeten die Kriegsmacht, dafür konnten auch sie allein zu den
öffentlichen Aemtern und in den Rath (ßovXtj) der Vierhundert
gewählt werden; nur die höchste Würde, die der 9 Archonten,
war der ersten Klaffe Vorbehalten. Alle Klaffen waren befugt,
mit gleichem Stimmrechte an der Volksversammlung Theil zu
nehmen, welche die eigentliche Staatsgewalt repräsentirte; denn in


